
Hauptsatzung  
 

der Ortsgemeinde Isenburg vom 22. Oktober 2004.  
 

 
 
 
Zuletzt geändert: 
 
(1) 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Isenburg vom 

26.03.2007. 
 Diese Änderung tritt mit Wirkung vom 26.03.2007 in Kraft. 
 
(2) 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Isenburg vom 07. Juli 

2010. 
 Die Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
(3) 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Isenburg vom 10. Februar 

2015. 
Die Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hauptsatzung 

 
der Ortsgemeinde Isenburg vom 22. Oktober 2004. 
 
Mit der Satzungsänderung vom 26.03.2007, 07. Juli 2010 und vom 10. Februar 2015. 
 
Der Ortsgemeinderat Isenburg hat auf Grund der §§ 24 und 25 der Gemeindeordnung 
(GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung 
(GemODVO) in der Sitzung am 10. Februar 2015 folgende 3. Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Ortsgemeinde Isenburg vom 22. Oktober 2004 beschlossen, die hiermit 
bekannt gemacht wird: 
 

§1 
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben 

 
 
1. Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde Isenburg erfolgen in einer Zeitung. 

Der Gemeinderat entscheidet durch Beschluss, in welcher Zeitung die 
Bekanntmachungen erfolgen. Der Beschluss ist öffentlich bekannt zu machen. 

 
2. Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen kön-

nen abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der Verbands-
gemeindeverwaltung Dierdorf zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden be-
kannt gemacht werden. In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), 
Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor dem Beginn der Auslegung durch 
öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungs-
frist beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine 
Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an 
mindestens sieben Tagen Einsicht genommen werden kann. 

 
3. Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür 

keine besonderen Bestimmungen gelten gilt Absatz 2 entsprechend. 
 
4. Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 GemODVO zu § 27 GemO des Gemein-

derates oder eines Ausschusses / oder eines Beirates werden abweichend von Absatz 1 
in der durch den Gemeinderat durch Beschluss bestimmten Zeitung bekannt gemacht 
werden, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung in dem Absatz 1 Satz 1 bestimmten 
Bekanntmachungsorgan nicht möglich ist. Der Gemeinderat entscheidet durch 
Beschluss in welcher Zeitung die Bekanntmachung erfolgen; der Beschluss ist öffentlich 
bekannt zu machen. 

 
5. Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer besonderer Umstände die vorge-

schriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in unaufschieb-
baren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf bzw. durch Aus-
hang an der Bekanntmachungstafeln, die sich an folgenden Orten befinden: 

 
Hauptstraße 36, 

Iserstraße 10 
Ortsteil Siedlung. 

 
 Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach der Beseitigung des Hindernisses in der 

vorgeschriebenen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekanntmachung durch 
Zeitablauf gegenstandslos geworden ist. 

 
 



 
6. Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere Bekannt-

machungsform vorgeschrieben ist. 
 

§2 
Ausschüsse des Ortsgemeinderates 

 
1. Der Ortsgemeinderat bildet folgende Ausschüsse: 
 
 a) Bau- und Friedhofsausschuss 
 b) Rechnungsprüfungsausschuss 
 c) Ortsbildausschuss 
 d) Jugendausschuss 
 
2. a) Der Bauausschuss hat 6 Mitglieder und einen Stellvertreter für jedes Mitglied. 
 b) Der Rechnungsprüfungsausschuss hat 3 Mitglieder und einen Stellvertreter für jedes 

Mitglied. 
 

c) Der Ortsbildausschuss hat 6 Mitglieder und einen Stellvertreter für jedes Mitglied.  
d) Der Jugendausschuss hat 5 Mitglieder und einen Stellvertreter für jedes Mitglied. 

 
3. a) Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses werden alle aus der Mitte des  

  Ortsgemeinderates gewählt. Entsprechendes gilt für die Stellvertreter der Aus-
schussmitglieder. 

 
 b) Die Mitglieder des Bau- und Friedhofsausschusses, des Ortsbildausschusses und 

des Jugendausschusses werden aus Mitgliedern des Ortsgemeinderates und 
sonstigen wählbaren Bürgerinnen und Bürgern der Otsgemeinde gebildet. 

 
 Mindestens die Hälfte der Ausschussmitglieder soll Mitglied des Ortsgemeinderates 
sein. Entsprechendes gilt für die Stellvertreter der Ausschussmitglieder. 

 
 

§3 
Übertragung von Aufgaben des Ortsgemeinderates auf Ausschüsse 

 
1. Soweit einem Ausschuss die Beschlussfassung über Angelegenheiten nicht übertragen 

ist, hat der Ausschuss innerhalb seines Zuständigkeitsbereiches die Beschlüsse des 
Ortsgemeinderates vorzuberaten. 

 
2. Die Übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte Angelegenheit auf einen 

Ausschuss erfolgt durch Beschluss des Ortsgemeinderates. Sie gilt bis zum Ende der 
Wahlzeit des Ortsgemeinderates, soweit ihm die Beschlussfassung nicht entzogen wird. 
Die Bestimmungen in der Hauptsatzung bleiben unberührt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Dem Bau- und Friedhofsausschuss wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten 

übertragen: 
Einvernehmen in den Fällen des § 14 Abs. 2 und des § 36 BauGB und in den Fällen des 
§ 34 BauGB, wenn durch das Bauvorhaben die Grundzüge der städtebaulichen 
Entwicklung und Ordnung nicht berührt werden. 
 

4. 
a) Die primäre Aufgabe und das Ziel des Ortsbildausschusses ist es, das allgemeine Orts-

bild auf allen gemeindeeigenen Flächen neu zu gestalten oder nachhaltig zu verschö-
nern. Die planerische Erfassung und organisatorische Umsetzung von etwaigen Maß-
nahmen im Sinne der Ortsbildverschönerung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der 
Gemeindeverwaltung, sowie dem Heimat- und Verschönerungsverein. Der Ortsbildaus-
schuss hat keine Außenwirksamkeit oder Weisungsbefugnis gegenüber Dritten. 

 
b) Verfügung Über Gemeindevermögen ist bei allen Ausschüssen im Ortsgemeinderat zu 

beantragen 
 
5. Die Aufgabe des Jugendausschusses besteht in erster Linie darin, als offizieller An-

sprechpartner für die Jugendlichen in der Gemeinde zu fungieren und die Anliegen der 
Jugendlichen im Rat vorzubringen. 

 
 Der Jugendausschuss arbeitet in der Erfassung, Planung und Umsetzung von erforder-
lichen Maßnahmen mit der Gemeindeverwaltung und den Verantwortlichen des Ju-
gendzentrums zusammen und hat keine Außenwirksamkeit oder Weisungsbefugnis ge-
genüber Dritten. 

 
§4 

Übertragung von Aufgaben des Ortsgemeinderates auf den Ortsbürgermeister 
 
 

Auf den Ortsbürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten übertragen: 
 
 a) Verfügung über Gemeindevermögen bis zu einer Wertgrenze von 1.000,00 EUR; 
 
 b) Vergabe von Aufträgen und Arbeiten bis zu einer Wertgrenze von 1.500,00 EUR; 
  
 c) Herstellung des Einvernehmens in den Fällen des § 19 Abs. 1 BauGB; 
 
 d) Zeitpunkt und Höhe der Aufnahme von Krediten nach Maßgabe der Haushaltssat-

zung. 
 
Die Zuständigkeit des Ortbürgermeisters für die laufende Verwaltung gemäß § 47 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 3 GemO bleibt von der vorstehenden Aufgabenübertragung unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

§5 
Beigeordnete 

 
Die Ortsgemeinde hat 2 Beigeordnete. 
 

§6 
Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Ortsge meinderates 

 
1. Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen Auf-

wendungen erhalten die Ratsmitglieder für die Teilnahme an den Sitzungen des Orts-
gemeinderates eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 7. 

 
2. Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 7,50 EUR. 
 
3. Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden keine Fahrtkosten für Fahrten zwi-

schen Wohnort und Sitzungsort erstattet. 
 
4. Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohnausfall in voller 

Höhe ersetzt, er umfasst bei Arbeitnehmern auch die entgangenen tariflichen und frei-
willigen Arbeitgeberleistungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozial-
versicherungsbeiträgen. Verdienstausfall wird auf Antrag in Form eines Durchschnitts-
satzes ersetzt, dessen Höhe vom Ortsgemeinderat festgesetzt wird. 

 
Personen, die einen Lohn- oder Verdienstausfall nicht geltend machen können, denen 
aber im häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nach-
holen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden 
kann, erhalten einen Ausgleich entsprechend den Bestimmungen des Satzes 2. 

 
5. Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Ratsmitglieder für Dienstreisen Reise-

kostenvergütung nach Reisekostenstufe 8 des Landesreisekostengesetzes. 
 
6. Bei Teilnahme an mehreren Sitzungen an einem Tag wird nur ein Sitzungsgeld gewährt.  
 

 
§7 

Aufwandsentschädigung für Mitglieder von Ausschüsse n 
 
 
1. Die Mitglieder der Ausschüsse des Ortsgemeinderates erhalten eine Entschädigung  in 

form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 7,50 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Die Mitglieder sonstiger Ausschüsse und Beiräte des Ortsgemeinderates oder der Ge-

meinde erhalten eine entsprechende Entschädigung nach Absatz 1, soweit durch 
Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist. 

 
3. Im übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 Abs. 3 bis 6 entsprechend. 
 
 
 
 

§8 
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters  

 
1. Der Ortsbürgermeister erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung nach § 12 Ent-

schädigungsVO-Gemeinden. 
 
2. § 6 Abs. 4 und 5 gelten entsprechend. 
 
 
 

§9 
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten  

 
1. Der ehrenamtliche Beigeordnete erhält für den Fall der Vertretung des Ortsbürger-

meisters eine Aufwandentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung des Orts-
bürgermeisters. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für die Dauer eines 
Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel des Monatsbetrages 
der dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. Erfolgt die Vertretung 
während eines kürzeren Zeitraumes als einen vollen Tag, so erhält er den Betrag in 
Höhe eines Sitzungsgeldes nach § 6 Abs. 2. 

 
2. Ehrenamtliche Beigeordnete ohne Geschäftsbereich, die nicht Ratsmitglied sind und 

denen keine Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 gewährt wird, erhalten für die Teil-
nahme an den Sitzungen des Ortsgemeinderates, der Ausschüsse und der Bespre-
chenden mit dem Bürgermeister (§ 50 Abs. 7 GemO) die für Ratsmitglieder festgesetzte 
Aufwandsentschädigung; § 6 Abs. 3 bis 5 gelten entsprechend. 

 
3. Ehrenamtliche Beigeordnete, die nicht Mitglied des Verbandsgemeinderates sind, jedoch 

in Vertretung des Ortsbürgermeisters an Sitzungen des Verbandsgemeinderates 
teilnehmen und denen keine Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 gewährt wird, er-
halten für die Teilnahme an diesen Sitzungen von der Ortsgemeinde eine Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 7,50 EUR. Entsprechendes gilt für die Teilnahme an Bespre-
chungen des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde mit den Ortsbürgermeistern gemäß 
§ 69 Abs. 4 GemO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung der Lohnsteuer nach 

einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird der Pauschsteuersatz von der Ortsgemeinde 
getragen. Der Pauschbetrag wird auf die Aufwandsentschädigung nicht angerechnet. 

 
5. § 6 Abs. 4 und 5 gelten entsprechend. 
 
 
 

§10 
Inkrafttreten  

 
1. Die Hauptsatzung tritt am 06.09.2004 in Kraft. 
 
2. Gleichzeitig tritt die bestehende Hauptsatzung außer Kraft. 
 
 
56271 Isenburg, 22. Oktober 2004    Ortsgemeinde lsenburg 
 
 


